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Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zum gewerbsmäßigen Führen von mehr 
als vier Hunden gem. § 27 Abs. 1 HundeG Berlin („Dogwalker“) 
 
 
 
 
zurück an 
 
 

Bezirksamt Pankow von Berlin     Fax: (030) 90295 - 5823 
Ordnungsamt        E-Mail: vetleb@ba-pankow.berlin.de 
FB Veterinär - und Lebensmittelaufsicht 
13062 Berlin 
Postfach: 730113 
 
 
 
I. Angaben der Antragstellerin / des Antragstellers: 
 
Betriebsbezeichnung, Anschrift des Betriebssitzes, Geschäftszeiten 

                       
 
 
Name,  Vorname 

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsort 
 

Straße, Hausnummer 
 

PLZ

 
Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig) 

 
II. Beabsichtigte maximale Anzahl gleichzeitig geführter Hunde:         ____________ 
  
III. Angaben zum/ zu den Transportfahrzeug/en (sofern vorhanden): 
 
Fahrzeugtyp:      _______________________________________ 
Amtliches Kennzeichen:    _______________________________________ 
Maximale Anzahl gleichzeitig transportierter Hunde: _______________________________________ 
 
Fahrzeugausstattung (Flächen und lichte Höhe, Lüftungs- und Temperatursystem, Art der Beförderung (Einsatz 
von Transportboxen / Trenngitter zwischen Fahrerraum und Kofferraum / Transportsicherheitsgeschirren), 
Positionierung der transportierten Hunde, Lichtquellen, Materialien, Beschilderung …): ggf. Beiblatt verwenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Der gewerbsmäßige Transport von Hunden unterliegt den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1/2005. Grundsätzlich sind u.a. 
die allgemeinen Bestimmungen des Art. 3 sowie Anhang I der VO (EG) Nr. 1/2005 einzuhalten sowie die Bestimmungen der 
Tierschutztransportverordnung (siehe Merkblatt) 
 
 

IV. Maximale Gesamtbeförderungsstrecke für das Einzeltier pro Tag: _____________km 
 
Hinweis: Bei einer Strecke von mehr als 65 km bedarf es einer Zulassung als Transportunternehmen gemäß VO (EG) Nr. 1/2005. 
(siehe Merkblatt) 
 

 
V. Beschreibung der beabsichtigten Tätigkeit, ggf. angefahrene Auslaufgebiet/e: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Nachweise: 

Diesem Antrag füge ich folgende Nachweise (in Kopie) bei: 
 
 
 

 
Nachweis der vertieften Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 HundeG 
Berlin und über eine angemessene Schulung/Qualifizierung gemäß Art. 3 i.V.m. Art. 6 Abs. 3 der 
VO (EG) Nr. 1/2005 
 siehe Merkblatt 

 
 
 

 
Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde nach § 30 Abs. 5 BZRG wurde beantragt am:  
 
_____________________ 
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Erklärung  

 
Ich erkläre hiermit, dass ich  
 

- nicht wiederholt oder gröblich gegen Vorschriften des HundeG Berlin verstoßen habe, 
- nicht wiederholt oder gröblich einer unanfechtbaren Anordnung der zuständigen  

Behörde nach § 30 HundeG  Berlin zuwidergehandelt habe,  
- mich nicht als Führerin oder Führer eines Hundes, der an einem Vorfall im Sinne des 

§ 5 Absatz 3 Satz 3 Nummer 1 oder 2 HundeG Berlin beteiligt war, vom Ort des 
Geschehens entfernt habe, bevor zugunsten der anderen Beteiligten und der 
Geschädigten die Feststellung meiner Person und der Art der Beteiligung durch meine 
Anwesenheit und durch die Angabe der Beteiligung ermöglicht habe. 

 
 
 
 
Datum      Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers 
                                                                                      

 

 
 
 
 

 
Datum      Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Auskünfte erteilt: 

Bezirksamt Pankow von Berlin 

Ordnungsamt - FB Veterinär- und Lebensmittelaufsicht 

Dienstgebäude: Fröbelstraße 17, 10405 Berlin 

Telefon: (030) 90295 - 5130 
Fax:  (030) 90295 - 5823 

Email:  vetleb@ba-pankow.berlin.de 

Web:   www.berlin.de/ba-pankow/ 
 

Datenschutzrechtlicher Hinweis 
Es wird darauf  hingewiesen, dass Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert werden (§§ 30 ff  Berliner Datenschutzgesetz 
(BlnDSG) als Art. 1 des Gesetzes zur Anpassung des Berliner Datenschutzgesetzes und weiterer Gesetze an die Verordnung 
(EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (BlnDSAnpUG-EU), § 48 Absatz 4 Allgemeines Sicherheits- und 
Ordnungsgesetz (ASOG Bln). 


